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Fachbewilligung zur Ausbringung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln 
 
Wer beruflich oder gewerblich bestimmte Pflanzenschutzmittel oder andere Chemikalien 
ausbringen will, benötigt dazu eine Fachbewilligung und muss die nötigen Fachkenntnisse 
nachweisen.  
 
Wer benötigt in der Landwirtschaft sowie im Gartenbau eine Fachbewilligung? Man unterscheidet die drei 
nachfolgenden Fälle: 
 
 

A: Die Anwendung für sich auf dem eigenen Betrieb. 

B: Die Anwendung im Rahmen einer Anstellung bei einem Arbeitgeber (z.B. Anstellung auf     

    Landwirtschaftsbetrieb). 

C: Die Anwendung im Rahmen des gewerblichen Einsatzes als Lohnunternehmer (Lohnarbeiten). 

 
 
>>  Wer keine landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen hat, braucht in jedem der drei Fälle (A, B, C) eine 

Fachbewilligung, ausser man wird von einer ausgebildeten Person genau instruiert und angeleitet. Diese 
Person übernimmt dann auch die Verantwortung. 

 
>>  Wer die landwirtschaftliche Ausbildung vor 1993 abgeschlossen hat, braucht in den Fällen A und B keine 

Fachbewilligung. 
 
>>  Wer die landwirtschaftliche Ausbildung vor 1993 abgeschlossen hat und gewerblich Pflanzenschutzmittel 

einsetzen möchte (Fall C), braucht eine Fachbewilligung, ausser man wird von einer ausgebildeten Person 
genau instruiert und angeleitet. Diese Person übernimmt dann auch die Verantwortung. 

 
>>  Wer seine landwirtschaftliche Ausbildung nach 1993 abgeschlossen hat, braucht in keinem der drei Fälle eine 

Fachbewilligung. 
 
 
 Ausbildung als Landwirt / Gärtner abgeschlossen anderer Beruf 
Einsatzgebiet vor 1993 nach 1993  
Auf eigenem Betrieb Nein Nein Ja 
Als Arbeitnehmer Nein Nein Ja 
Als Lohnunternehmer Ja Nein Ja 
 
Die Ausbildung als Gärtner entspricht in Sachen Fachbewilligung derjenigen der Landwirte. 
 
Wer einen Fachbewilligungskurs besuchen möchte, kann sich entweder an die kantonalen Pflanzenschutzdienst-
stellen wenden oder direkt im Verzeichnis einen Anbieter / Kursort auswählen. 
 
Allgemeine Informationen zum Thema Fachbewilligung finden sich auf der Homepage des Bundesamtes für Umwelt 
BAFU.  
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